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RS OGH 1972/9/5 4Ob566/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1972

Norm

ABGB §1062

ABGB §1284 Aa

ABGB §1419

Rechtssatz

Auf eine bäuerliche Gutsübergabe ist das Jud 179 - keine Klage des Verkäufers gegen den im Annahmeverzug

be7ndlichen Käufer auf Empfangnahme der gekauften Sache - nicht anwendbar; eine Verp9ichtung, den Hof zu

übernehmen, ist hier nach Annahme des Anwartschaftsrechtes durch den Übernehmer durchaus denkbar.
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